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Beitragszuordnung
gemäß § 3 Abs. 1 - 7 BeitragsO

für Halbierung Beitragssätze
gemäß § 3 Abs. 7 BeitragsO

Beiträge 2026 Halbierung 

Regelbeitrag
Gesamteinkommen ab 100% der Bezugsgröße ab 47.460 € 455,00 € 227,50 €

Ermäßigter Beitrag 0
Gesamteinkommen bis 30% der Bezugsgröße

bis einschließlich 14.238 €
 (30%)

0,00 € 0,00 €

Ermäßigter Beitrag 1
Gesamteinkommen bis 45% der Bezugsgröße

mehr als 14.238 € bis
 einschließlich 21.357 € 

(45%)
85,00 € 42,50 €

Ermäßigter Beitrag 2
Gesamteinkommen über 45% der Bezugsgröße
(Schwellenwert des ermäßigten Beitrages 1) bis zu
75% der Bezugsgröße

mehr als 21.357 € bis 
einschließlich 35.595 €

(45% - 75%) 
235,00 € 117,50 €

Ermäßigter Beitrag 3
Gesamteinkommen über 75% der Bezugsgröße
(Schwellenwert des ermäßigten Beitrages 2) bis zur
Bezugsgröße (Gesamteinkommensspanne)

mehr als 35.595 € bis 
einschließlich 47.460 € 
(= Bezugsgröße 2026)

385,00 € 192,50 €

• Doppelte Kammermitgliedschaft

   oder  
 

• Rückgabe der Approbation bis 30.06. im 
Beitragsjahr

   oder

• Mitgliedern ihre Approbation vor dem 1. Juli 
zurückgenommen oder widerrufen wurde

   oder

• Approbationserwerb ab 01.07. im Beitragsjahr 

oder

freiwillige Mitgliedschaft im Beitragsjahr vor dem 1. 
Juli endet und keine Pflichtmitgliedschaft begründet 

wird

 oder

freiwillige Mitglieder in dem Beitragsjahr ihre 
Behandlungserlaubnis erst nach dem 30. Juni 

erhalten

Beitragsklasse
gemäß § 2 Abs. 1 BeitragsO

Bedingung Schwellenwerte in 
Abhängigkeit von der 

Bezugsgröße 2026
(47.460,00 €)

Höhe des Kammerbeitrags


